
Auszug aus den Lohnsteuerrichtlinien 2002 
Fortbildungskosten – Ausbildungskosten 

RZ 358 Begriffsdefinitionen 

Fortbildungskosten dienen dazu, im jeweils ausgeübten Beruf auf dem Laufenden zu bleiben, um den 
jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Merkmal beruflicher Fortbildung ist es, dass sie der 
Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten im bisher ausgeübten Beruf dient 
(VwGH 22.11.1995, 95/15/0161). Auf Grund der bis 1999 geltenden Rechtslage abzugsfähige 
Fortbildungskosten sind daher auch weiterhin abzugsfähig (ausgenommen Zweitstudium). 

Ausbildungskosten sind Aufwendungen zur Erlangung von Kenntnissen, die eine Berufsausübung 
ermöglichen. 

Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten ist nur dann gegeben, wenn ein Zusammenhang zur konkret 
ausgeübten oder einer damit verwandten Tätigkeit vorliegt. Maßgebend ist die konkrete Einkunftsquelle 
(zB konkretes Dienstverhältnis, konkrete betriebliche Tätigkeit), nicht ein früher erlernter Beruf oder ein 
abstraktes Berufsbild oder eine früher ausgeübte Tätigkeit. 

Ob eine Tätigkeit mit der ausgeübten Tätigkeit verwandt ist, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung. 
Von einer verwandten Tätigkeit ist auszugehen, wenn 

• die Tätigkeiten (Berufe) üblicherweise gemeinsam am Markt angeboten werden (zB Friseurin und 
Kosmetikerin, Dachdecker und Spengler) oder  

• die Tätigkeiten im Wesentlichen gleich gelagerte Kenntnisse oder Fähigkeiten erfordern (zB 
Fleischhauer und Koch, Elektrotechniker und EDV-Techniker).  

Eine wechselseitige Anrechnung von Ausbildungszeiten ist ein Hinweis für das Vorliegen von verwandten 
Tätigkeiten. 
 
Nicht abzugsfähig sind daher insbesondere berufsspezifische Bildungsmaßnahmen für fremde (nicht 
verwandte) Berufe (zB Umschulung von Koch auf EDV-Techniker). 
 
Von einem Zusammenhang mit der ausgeübten oder verwandten Tätigkeit ist dann auszugehen, wenn 
die durch die Bildungsmaßnahme erworbenen Kenntnisse in einem wesentlichen Umfang im Rahmen der 
ausgeübten (verwandten) Tätigkeit verwertet werden können. Bei Bildungsmaßnahmen zum Erwerb 
grundsätzlicher kaufmännischer oder bürotechnischer Kenntnisse (zB Einstiegskurse für EDV, Erwerb 
des europäischen Computerführerscheins, Buchhaltung) ist stets von einem Zusammenhang mit der 
jeweils ausgeübten (verwandten) Tätigkeit auszugehen. Derartige Kenntnisse sind von genereller 
Bedeutung für alle Berufsgruppen, sodass in diesen Fällen die Prüfung, ob eine konkrete Veranlassung 
durch den ausgeübten Beruf erfolgt, zu entfallen hat. 
 



RZ 359 Abgrenzung zu nichtabzugsfähigen Aufwendungen der privaten 
Lebensführung 

Aufwendungen für Bildungsmaßnahmen, die auch bei nicht berufstätigen Personen von allgemeinem 
Interesse sind oder die grundsätzlich der privaten Lebensführung dienen (zB Persönlichkeitsentwicklung 
ohne beruflichen Bezug, Sport, Esoterik, B-Führerschein), sind nicht abzugsfähig, und zwar auch dann 
nicht, wenn derartige Kenntnisse für die ausgeübte Tätigkeit verwendet werden können oder von Nutzen 
sind. Ein allgemeiner Schi-, Schwimm- oder Tauchkurs ist auch für Sport- und Turnlehrer nicht 
abzugsfähig. Die Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang zur Erlangung der Zusatzbezeichnung 
"Sportmediziner" ist nicht (nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst, wenn der Lehrgang nach 
Programm und Durchführung in einem wesentlichen Ausmaß die Verfolgung privater Erlebnis- und 
Erholungsinteressen zulässt. Dies ist dann der Fall, wenn der Lehrgang zur Schihauptsaison an 
bekannten Wintersportorten stattfindet und weitgehend Gelegenheit zur Ausübung des Wintersports 
bietet. Siehe weiters Stichwort "Studienreisen", Rz 389. Siehe hiezu auch Sprachkurse unter Rz 363. 
 
Bei Bildungsmaßnahmen, die sowohl berufsspezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen, als auch 
Bereiche der privaten Lebensführung betreffen, ist zur Berücksichtigung als Werbungskosten nicht nur 
eine berufliche Veranlassung, sondern die berufliche Notwendigkeit erforderlich (vgl. Rz 224). Wenn der 
Arbeitgeber einen wesentlichen Teil der Kosten für die Teilnahme an einem Seminar trägt oder Seminare 
für Lehrer vom pädagogischen Institut (mit homogenem Teilnehmerkreis) veranstaltet werden, ist dies ein 
Hinweis auf die berufliche Notwendigkeit. Dienstfreistellungen für die Kursteilnahme oder eine 
Bestätigung des Arbeitgebers über die dienstliche Zweckmäßigkeit einer Schulungsmaßnahme reichen 
für sich allein für die Abzugsfähigkeit der Aus- und Fortbildungskosten nicht aus 
(VwGH 22.9.2000, 98/15/0111). 

Beispiele: 

Ausgaben für einen "Weiterbildungslehrgang in Supervision, Personal- und Organisationsentwicklung" 
einer Lehrerin in einer höheren landwirtschaftlichen Fachschule stellen im Hinblick auf die dabei 
vermittelten Lehrgangsthemen allgemeiner Art keine Werbungskosten dar 
(VwGH 15.4.1998, 98/14/0004). 

Aufwendungen einer Lehrerin für Deutsch und Kommunikation an einer kaufmännischen Berufsschule für 
den Besuch von Kursen für neuro-linguistisches Programmieren (NLP) werden nicht dadurch abzugs-
fähig, dass die Steuerpflichtige die Möglichkeit hat, das in den Kursen vermittelte Wissen teilweise an die 
Schüler weiterzugeben (VwGH 27.6.2000, 2000/14/0096,0097). 

Aufwendungen eines Lehrers für psychologische Seminare sind dann abzugsfähig, wenn der Fort-
bildungscharakter einwandfrei erkennbar ist (homogener Teilnehmerkreis, auf Probleme des Schulalltags 
abgestellter Ablauf, vom Arbeitgeber bestätigte Berufsbezogenheit - VwGH 29.11.1994, 90/14/0231; 
VwGH 29.11.1994, 90/14/0215). 

Seminare mit dem Inhalt "Psychiatrische Biodynamik" oder "Vision der Freude", die allgemein zugänglich 
sind und nicht ausschließlich auf die Anwendbarkeit im ausgeübten Beruf als Lehrer abstellen, führen auf 
Grund der allgemeinen Art des Themas nicht zu Werbungskosten. 

Der Kurs "Kreativer Tanz" führt bei einer AHS-Lehrerin nur dann zu Werbungskosten, wenn diese im 
Rahmen ihrer Lehrtätigkeit (des Lehrplanes) konkrete Kenntnisse oder Fähigkeiten über Tanz zu 
vermitteln hat. Andernfalls fehlt das in diesem Fall erforderliche Merkmal der beruflichen Notwendigkeit. 
Aufwendungen für einen Kurs über die neue Rechtschreibung sind bei Vermittlung von Kenntnissen, die 
von allgemeinem Interesse sind, nicht abzugsfähig. Wird aber in einem Kurs über die neue 
Rechtschreibung auch berufsspezifisches Wissen gelehrt (zB neue Rechtschreibung für Deutschlehrer), 
dann liegen Werbungskosten vor. 



RZ 360 Nichtabzugsfähige Aufwendungen für allgemein bildende (höhere) 
Schulen oder ein ordentliches Universitätsstudium 

Unabhängig vom Zusammenhang mit der ausgeübten (verwandten) Tätigkeit sind die im 
§ 16 Abs. 1 Z 10 zweiter Satz  EStG 1988 ausdrücklich angeführten Aufwendungen für den Besuch einer 
allgemein bildenden (höheren) Schule oder für ein ordentliches Universitätsstudium nicht abzugsfähig. 
Darunter fallen ua. 

• Hauptschule, Polytechnikum,  
• allgemein bildende höhere Schulen einschließlich der Berufsreifeprüfung nach diesem Lehrplan,  
• ordentliche Studien gemäß § 4 Z 2 Universitäts-Studiengesetz BGBl. I Nr. 48/1997 

(Bakkalaureatsstudien, Magisterstudien, Diplomstudien und Doktoratsstudien) und die 
Studienberechtigungsprüfung für diese Studien.  

Die Kosten eines ordentlichen Universitätsstudiums können auch dann nicht abgezogen werden, wenn 
die durch das Universitätsstudium gewonnenen Kenntnisse eine wesentliche Grundlage für die 
Berufsausübung darstellen. Ebenso nichtabzugsfähig ist ein Zweitstudium in Form eines ordentlichen 
Universitätsstudiums, auch wenn eine qualifizierte Verflechtung zum Erststudium besteht - das Studium 
also geeignet ist, nach einem Erststudium den für die praktische Berufsausübung gegebenen 
Wissensstand auszubauen. 

RZ 361 Abzugsfähige Aufwendungen für berufsbildende Schulen, 
Fachhochschulstudien, Universitätslehrgänge und ähnlichen 
Einrichtungen 

Besteht ein Zusammenhang mit der ausgeübten (verwandten) Tätigkeit sind auch Aufwendungen für 
berufsbildende mittlere und höhere Schulen und für Fachhochschulen abzugsfähig. Werbungskosten 
liegen daher ua. bei folgenden Bildungsmaßnahmen vor: 

• Fachschulen oder Handelsschulen,  
• Handelsakademien, höhere technische Lehranstalten, höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 

Berufe einschließlich der Berufsreifeprüfung nach dem Lehrplan für diese Schulen sowie die 
diesbezüglichen Aufbaulehrgänge zur Erlangung der Reifeprüfung an einer berufsbildenden 
höheren Schule, Kollegs nach dem Schulorganisationsgesetz (seinerzeitige 
Abiturientenlehrgänge),  

• Fachhochschulen, Pädagogische Akademien, Sozialakademien, Militärakademie,  
• Universitätslehrgänge und postgraduale Studien (zB Master of Business Administration),  
• Verwaltungsakademie und Beamtenaufstiegsprüfung.  

Ob die Aus- oder Fortbildung im Tagesschulbetrieb oder in Abendkursen erfolgt, ist unmaßgeblich. 
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